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Stadt Bad Salzuflen 
 
71 Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für 

das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat 
der Rat der Stadt Bad Salzuflen mit Beschluss am 
14.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird  

 
im Ergebnisplan mit  

 Gesamtbetrag der Erträge  
auf    115.601.400 EUR 

 Gesamtbetrag der  
Aufwendungen auf  125.536.500 EUR 

 
im Finanzplan mit 

 Gesamtbetrag der Einzah- 
lungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf  109.097.900 EUR 

 Gesamtbetrag der Auszah- 
lungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf 109.901.800 EUR 

 
 Gesamtbetrag der Einzah- 

lungen aus der Investitions- 
tätigkeit und der Finan- 
zierungstätigkeit auf  12.025.600 EUR 

 
 Gesamtbetrag der Auszah- 

lungen aus  der Investitions- 
tätigkeit und der Finan- 
zierungstätigkeit auf  19.608.300 EUR 
festgesetzt. 

 
 
 
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf  
 
 6.500.000 EUR 
festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 
 5.880.000 EUR 
festgesetzt. 
 
Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können im Rah-
men haushaltsrechtlicher Vorschriften auch für andere In-
vestitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. 
 

§ 4 
  
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird auf 
 
  0 EUR 
und 

  
 die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 

des Ergebnisplans wird  
auf 9.935.100 EUR 

 festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

  65.000.000 EUR 
 festgesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

 
§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 

 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirt- 

schaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf  250 v.H. 
1.2 für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) auf  440 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf  445 v.H. 

 
Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklara-
torische Bedeutung, da für das 
Haushaltsjahr 2012 eine Hebesatzsatzung erlassen wor-
den ist. 
 

§ 7 
 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haus-
haltsausgleich im Jahre 2014 wieder hergestellt. Die dafür 
im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidie-
rungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushalts-
plans umzusetzen. 
 

§ 8 
 
Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bzw. künftig 
umzuwandeln (ku) bezeichneten Stellen fallen fort oder 
sind entsprechend den Vermerken umzuwandeln, sobald 
die derzeitigen Stelleninhaber ausgeschieden oder auf an-
dere Stellen versetzt worden sind. 
 

§ 9 
 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitions-
maßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 14 
GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf 
von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 50.000 € festge-
setzt. 
 

§ 10 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
Als unerheblich i.S. von § 83 GO NRW werden über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ange-
sehen, 
 
1. wenn sie unmittelbar auf gesetzlicher oder vertraglicher 
Grundlage beruhen oder 
 
2. wenn es sich um durchlaufende Positionen/Zahlungen 
handelt oder 
 
3. wenn über- oder außerplanmäßige Positionen in voller 
Höhe durch zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen 
gedeckt werden können, sofern diese nicht schon durch die 
gebildeten Budgets bereits gedeckt sind oder 
 
4. alle übrigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zur 
Wertgrenze, die für Geschäfte der laufenden Verwaltung 
festgelegt ist. 
 

 
Als unerheblich im Sinne von § 83 i.V.m. § 85 GO NRW 
gelten über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermäch-
tigungen bis zur Wertgrenze, die für Geschäfte der laufen-
den Verwaltung festgelegt ist.  
 
Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Rates. 
 
Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächti-
gungen dem Rat zeitnah zur Kenntnis zu bringen, sofern 
sie nicht geringfügig sind. Die Kenntnisnahme der gering-
fügigen Beträge erfolgt über den Jahresabschluss. 
 
Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 € 
pro Budget einer Produktgruppe sowie ferner alle über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die 
im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss (u.a. einschl. 
der Internen Leistungsverrechnungen, Kalkulatorischen 
Abschreibungen, Vermögensveränderungen und Rückstel-
lungen), der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mit-
telumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, 
die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich 
der Personalwirtschaft erforderlich werden. 
Geringfügig sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatisti-
schen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sach-
konten erforderlich werden. 
 

§ 11 
 
Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungs-
verpflichtungen 
 
Die Entscheidung über Mittelverschiebungen mit Zahlungs-
verpflichtungen ab 50.000 € (z.B. bei allen Instandhaltungs-
, Instandsetzungs- und Erneuerungsvorhaben für Unterhal-
tung und Investition) innerhalb der gebildeten Budgets trifft 
der Finanzausschuss (mit Ausnahme der Deckungsbud-
gets der allgemeinen Finanzwirtschaft und der Personal-
wirtschaft). 
 
Bad Salzuflen, den 21. Dezember 2011 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 nach den geltenden Vorschriften und: 
  

(Erfüllung der Anzeigepflicht): 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als unte-
re staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit 
Schreiben vom 23.12.2011 angezeigt worden. 

 
(Bei einer Verringerung der Rücklage): 
Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung 
der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit 
Verfügung vom 30.01.2012 erteilt worden. 
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(Bei der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzep-
ten): 
Die nach § 76 GO erforderliche Genehmigung des 
Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit 
Verfügung vom 30.01.2012 erteilt worden. 
 
(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme): 
Die Haushaltssatzung 2012 -mit ihren Anlagen 
einschl. Haushaltsplan (und das Haushaltssiche-
rungskonzept)- ist zur Einsichtnahme gemäß § 80 
Abs. 6 GO im Fachdienst 20 Haushalt der Stadt Bad 
Salzuflen, Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 
32105 Bad Salzuflen während der Öffnungszeiten 
verfügbar. 

 
Bad Salzuflen, den 08. Februar 2012 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl. Lippe 27.02.2012 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,26 € 

Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 
Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  

Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 
Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  

Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 
Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


